
 

 

 

 
NEWSLETTER DV 

Corona-Verschärfungen ab 8.11.2021  
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Liebe Direktberaterin, lieber Direktberater! 
 
Nach einem relativ entspannten Sommer stehen wir vor einer 
neuen herausfordernden Situation.  
 
Die steigenden Coronazahlen und der damit verbundene 
Anstieg der Belegung von Intensivbetten durch Covid-Erkrankte 
habe mit 8. November österreichweit zu einer Verschärfung  
der Corona-Maßnahmen geführt. 
 
Hier die wichtigsten Regelungen im Überblick: 
 
Umfassende 2G-Pflicht: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KommR Peter Krasser 
Bundesgremialobmann 

Überall dort, wo bisher die 3G-Regel galt, wird die 2G-Regel (geimpft oder genesen) eingeführt: 

• Gastronomie und Nachtgastronomie 

• Hotellerie 

• Körpernahe Dienstleister 

• Theater, Kinos, Kabaretts, Konzerte, Sportarenen 

• Veranstaltungen und Zusammenkünfte ab 25 Personen. 
 
Eine 4-wöchige Übergansfrist stellt die erste Impfung + PCR-Test der Vollimmunisierung gleich. 
Die Gültigkeit der Impfzertifikate wird von 12 Monaten  auf 9 Monate herabgesetzt. 
Am Arbeitsplatz gilt die 3G-Regel. 
 
Ausweitung der FFP2-Maskenpflicht: 
 
FFP2-Maskenpflicht für alle Personen im gesamten Handel. 
 
Für unsere Tätigkeit als Direktberaterin und Direktberater sind vor allem 2 Punkte der neuen 
Verordnung relevant: 

a) Wo körpernahe Dienstleistungen vollbracht werden (z.B. im kosmetischen Bereich), gilt 
die 2G-Regel. 

b) Bei Zusammenkünften über 25 Personen (z.B. Informationsveranstaltungen, 
Präsentationen, Schulungen) gilt ebenfalls die Anwendung der 2G-Regel. 

c) Bei Beratungen und Verkauf am Gewerbestandort gilt für Direktberater und Kunden FFP2-
Maskenpflicht. 



 
Als Ihre Standesvertretung in der Wirtschaftskammer werden wir natürlich an die 
Bundesregierung herantreten und finanzielle Entschädigungen einfordern, wo betriebliche 
Einschränkungen (z.B. Betretungsverbot für Nicht-Geimpfte) Umsatzeinbußen bewirken. 
 
Trotz aller Restriktionen zeigt sich, dass der Direktvertrieb auch in schwierigen Zeiten eine 
großartige und verlässliche Einkommensmöglichkeit darstellt. Die Flexibilität in der Branche 
ermöglicht es, sich auf geänderte Situationen rasch einzustellen und die Tätigkeit gemäß 
unserem Motto mobil – modern – menschlich erfolgreich auszuüben. 

 
Ich wünsche Ihnen unter Einhaltung der ab 8. November 2021 gültigen Maßnahmen weiterhin 
gute geschäftliche Ergebnisse und über allem den Wunsch: Bleiben Sie gesund! 
 
Mit herzlichem Gruß 
Peter Krasser 
Bundesgremialobmann 
 
 
 
 
 
  


